
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


C:\Dokumente und Einstellungen\glukabauer\Desktop\daumen_pdf.jpg
Seite  von 
C:\Dokumente und Einstellungen\glukabauer\Desktop\daumen_pdf.jpg
Seite  von 
MASSNAHMENBLATT
zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
MASSNAHMENBLATT
zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
.\briefpapier_logo.jpg
.\briefpapier_logo.jpg
SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	Gefährdung: Gefahren bei der Müllbeseitigung
	Gefährdung: Verkeilen von Brandschutztüren, Gefahr des Brandüberschlags
	Gefährdung: Weitere Brandgefahren
	Massnahmen: * Angaben der Sicherheitsdatenblätter und der Etiketten beachten
* Gebrauchsanweisungen einhalten
* beim Umfüllen gegebenenfalls Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen, Dosierpumpen verwenden
* Nur in ordnungsgemäß beschriftete Gebinde umfüllen
* Bei der Anwendung gegebenenfalls geeignete Schutzhandschuhe und bei Spritzgefahr (z.B. Über-Kopf-Arbeiten, Fensterreinigung) auch Schutzbrillen verwenden
* Separate Evaluierung zu den im Betrieb verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln erstellen und beachten
	Massnahmen: *Unterweisung über die Bedeutung von Sicherheitshinweisen und entsprechende Schutzmaßnahmen
	Massnahmen: * Schimmelbefall sofort melden und nur fachgerecht entfernen unter Beachtung der Gebrauchsanleitungen für die eingesetzten Fungizide
* Schädlingsbefall (z.B. Bettwanzen, Kakerlaken, Mäuse) darf nur von dazu befugten Personen bekämpft werden und ist sofort dem/der Vorgesetzten zu melden
	Massnahmen: * Fluchtwege immer freihalten
* Fehlende oder schadhafte Kennzeichen dem/der Vorgesetzten bzw. Evakuierungsbeauftragten melden
* Unterweisung für den Evakuierungsfall
* Jährliche Durchführung von Brandschutz- und Evakuierungsübungen (vorgeschrieben bei entsprechenden Alarmanlagen)
* Benennung von Evakuierungsbeauftragten
	Massnahmen: * Nach Möglichkeit von beiden Seiten arbeiten bzw. Matratzen seitlich hochstellen
* Doppelbetten zum Auseinanderziehen verwenden.
* Kollegen/-in hinzuziehen
	Massnahmen: * Kabel nie über Verkehrswege legen
* Defekte Bodenbeläge sofort melden
* Keine Pantoffeln usw. tragen; nur geschlossenes rutschhemmendes Schuhwerk verwenden
* Benutzung der Handläufe bei Treppengängen
* Als Aufstiegshilfen nur genormte und geprüfte Leitern bzw. Aufstiegshilfen verwenden.
* Aufstiegshilfen und Leitern immer vor Benutzung augenscheinlich auf offensichtliche Mängel prüfen
* Zum Reinigen von Fenstern möglichst auf Leitern verzichten und z.B. langstangige Hilfsmittel verwenden.
* Bei Fassaden- und Fensterreinigungsarbeiten Absturzgefahren beachten und gegebenenfalls geeignete Absturzsicherungen verwenden.
* Feuchte Böden trockenwischen oder zumindest kennzeichnen (z.B. gelber Bodensteher mit Piktogramm "Achtung Rutschgefahr")
	Massnahmen: * schwere Sachen zu Zweit nehmen
* Transporthilfen verwenden, Regale richtig bestücken (z.B. schwerere Materialien unten)
* Schulung richtiges Heben und Tragen (AUVA-Merkblatt M025)
	Massnahmen: * Defekte an Geräten kenntlich machen und sofort der/dem Vorgesetzten melden
	Massnahmen: * Mindestbeleuchtungsstärke 300 Lux (Kontrolle und Ausbessern 750 Lux)
* nur kurzfristige Tätigkeiten ohne freie Sicht nach Außen, ansonsten müssen 10% der Bodenfläche für die freie Sicht nach Außen (freie Fensterfläche)vorgesehen werden (§ 25 AStV)
	Massnahmen: * Kontrolle auf Ölverschmutzungen, insbesondere beim Beladen des Trockners. 
* Schulung im Umgang mit Brandschutzeinrichtungen.
	Massnahmen: * Verkehrswege frei halten, Kabel so verlegen dass keine Stolpergefahr besteht
* Beseitigung (wo möglich) oder zumindest Kennzeichnung von Bodenschwellen.
	Massnahmen: Beseitigung der Gefahren oder wo nicht möglich zumindest Anbringen einer Kennzeichnung
	Massnahmen: * Lithium-Ionen-Akkus niemals unbeaufsichtigt laden
* Für Ladevorgange von Blei-Säure- oder Blei-Gel-Akkus sind Explosionsschutzdokumente zu erstellen und die Angaben darin zu beachten.
* Bereichskennzeichnung von Batterieladestationen
* Erstellen von Betriebsanweisungen für Ladevorgänge
	Massnahmen: * Betriebsanweisungen erstellen und beachten
* Auf Einzugsgefahren (Quetsch-Klemmstellen) achten
* Bei Kabel-gebundenem Betrieb niemals das Kabel um Hals oder Schulter hängen oder über lose Kabel fahren - Einzugs und Strangulationsgefahr!
* Maschinen auf offensichtliche Mängel (z.B. fehlende oder beschädigte Schutzabweiser) vor dem Gebrauch prüfen.
* Selbstfahrende Arbeitsmittel (z.B. Bodenreinigungsmaschinen mit Fahrersitz) dürfen nur bei Vorlage einer schriftlichen Fahrerlaubnis des Besitzers und entsprechend der erfolgten Unterweisung über dieses Arbeitsmittel bedient werden. 
	Massnahmen: * auf heiße Oberflächen und mögliche Dampfaustrittsstellen achten
* Niemals kochend heißes Wasser umfüllen oder transportieren.
	Massnahmen: * Gegebenenfalls Schutzkleidung tragen
* Schutzkleidung stets von der Alltagskleidung getrennt aufbewahren
* Kontaminierte Kleidung sofort fachgerecht dekontaminieren (z.B. Desinfizieren vor weiteren Reinigungsschritten) oder wechseln.
* Hygieneanweisungen beachten
	Massnahmen: * In Bereichen in den gefährliche Arbeitsstoffe verwendet oder gelagert werden dürfen Lebensmittel weder transportiert noch verzehrt oder gelagert werden.
* Gefährliche Arbeitsstoffe dürfen niemals in für Lebensmittel vorgesehenen Gebinden abgefüllt werden.
* Kennzeichnung der betreffenden Bereiche mit dem Piktogramm "Essen und Trinken verboten"
	Massnahmen: *Innerbetriebliche Verhaltensregeln formulieren, z.B. Ruhe bewahren
* Bei Uneinsichtigkeit/Weiterbestand des Problems Arbeit unterbrechen und den Vorfall umgehend dem/der Vorgesetzten gegebenenfalls über die Sicherheitsvertrauensperson melden.
	Massnahmen: * Müllsäcke nicht umfüllen (nur mit dem Ensorgungssack).
* Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
* Auf spitze und schneidende Gegenstände achten
* Müllpressen dürfen nur nach spezieller Einweisung und unter Beachtung der Betriebsanleitung bedient werden.
	Massnahmen: * Brandschutztüren (z.B. zu Treppenhäusern)dürfen nicht verkeilt oder außer Funktion gesetzt werden. 
* Gegebenenfalls können Türen z.B. mit Elektromagnethalterungen ausgestattet und mit einer Brandmeldezentrale gekoppelt werden.
	Massnahmen: * Schulung der Belegschaft über Brandschutz- und Evakuierungsmaßnahmen
* Beachtung der Prüfvorschriften zum Brandschutz
* Beachtung der Prüfvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel
* Kennzeichnung und umgehende Beseitigung von Mängeln an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln.
* Entfernung von Brandlasten aus Fluchtwegbereichen und Technikräumen.
* Bereithaltung geeigneter Feuerlöscher an gut zugänglichen und gut einsehbaren Stellen.
* Kennzeichnung der Feuerlöscher jeweils mit dem entsprechenden nachleuchtendem Piktogramm.
* Jährliche Durchführung von Brandschutz- und Evakuierungsübungen (vorgeschrieben bei entsprechenden Alarmanlagen)
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